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Beschlussvorlage zur Behandlung in öffentlicher Sitzung 

Betreff 
Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII; hier: "De Müllemer 
Ströppcher e.V." 

Beschlussorgan 
Jugendhilfeausschuss 

Gremium Datum 

 

Beschluss: 
Der Jugendhilfeausschuss – Ausschuss für Kinder, Jugend und Familie – beschließt, den Verein „De 
Müllemer Ströppcher e.V.“, voraussichtliche Anschrift: Krahnenstr. 1, 51063 Köln als Träger der freien 
Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII anzuerkennen. 
 

Bezirksvertretung 9 (Mülheim) 11.06.2012 

Jugendhilfeausschuss 19.06.2012 
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Haushaltsmäßige Auswirkungen 
 Nein 
 Ja, investiv Investitionsauszahlungen         € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

 Ja, ergebniswirksam Aufwendungen für die Maßnahme        € 

  Zuwendungen/Zuschüsse  Nein  Ja            % 

Jährliche Folgeaufwendungen (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

c) bilanzielle Abschreibungen         € 

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam): ab Haushaltsjahr:       
a) Erträge          € 

b) Erträge aus der Auflösung Sonderposten         € 

Einsparungen: ab Haushaltsjahr:       
a) Personalaufwendungen          € 

b) Sachaufwendungen etc.          € 

Beginn, Dauer        

 
 

Begründung der Dringlichkeit: 
Der Verein „De Müllemer Ströppcher e.V.“ hat die Anerkennung als Träger der freien Jugend-
hilfe und eine Betriebskostenförderung beantragt. Der Verein möchte im August seinen Be-
trieb aufnehmen. Voraussetzung für die Förderung ist die kurzfristige Anerkennung als Träger 
der freien Jugendhilfe, so dass über den Antrag schon im Juni entschieden werden soll. 

Begründung: 
Der Verein „De Müllemer Ströppcher e.V.“ wurde am 22.02.2012 als Elterninitiative gegründet und 
beantragt nunmehr die Anerkennung als Träger der freien Jugendhilfe gemäß § 75 SGB VIII. 
Der Verein wird eine eingruppige Einrichtung für Kinder U3 betreiben und voraussichtlich Räumlich-
keiten in der Krahnenstr. 1, 51063 Köln anmieten. 
 
Der „De Müllemer Ströppcher e.V.“ ist im Vereinsregister des Amtsgerichts Köln unter der Nr. 17174 
eingetragen. 
Vereinszweck ist es, Eltern Hilfe zur außerfamiliären Betreuung ihrer Kinder zu gewähren und eine 
Eltern-Kind-Beziehung anzustreben, die nach Grundsätzen der Gleichberechtigung aufgebaut ist. Der 
Satzungszweck wird insbesondere verwirklicht durch die Errichtung und den Betrieb einer Kinderta-
geseinrichtung. 
 
Der „De Müllemer Ströppcher e.V.“ möchte ab 01.08.2012 Zuschüsse nach dem Gesetz zur frühen 
Bildung und Förderung von Kindern – Kinderbildungsgesetz – (KiBiz) erhalten. 
Die Einrichtung ist in der Jugendhilfeplanung für das Kindergartenjahr 2012/2013 mit 10 Plätzen be-
rücksichtigt. 
 
Die vorgelegte Konzeption entspricht den Grundsätzen des Kinderbildungsgesetzes. 
Es bestehen keine Bedenken gegen die Konzeption, so dass die Anerkennung befürwortet wird. 
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Das Finanzamt Köln-Ost hat den Verein mit vorläufiger Bescheinigung vom 23.02.2012 als gemein-
nützig anerkannt. 
Für die derzeitigen Vorstandsmitglieder: 

- Schwiertz, Gabriele 
- Westermeyer, Annelie 
- Wolters, Jan Derk 

liegen erweiterte Führungszeugnisse gemäß § 30a BZRG ohne Eintragung vor. 
 
Der Verein gewährleistet nach Ansicht der Jugendverwaltung eine den Zielen des § 75 Absatz 1 SGB 
VIII zu Grunde liegende förderliche Arbeit und wird einen wesentlichen Beitrag zur Erfüllung der Auf-
gaben der Jugendhilfe leisten. Die Verwaltung schlägt daher die Anerkennung als Träger der freien 
Jugendhilfe gemäß § 75 Absatz 1 SGB VIII vor. 
 
Die Satzung und die Konzeption sind zur Einsichtnahme unter Session Nr. 1397/2012 hinterlegt. 
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